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5 7 4 . Verordnung: Änderung der Verordnung, mit welcher der Lehrplan der Bildungsanstalt
für Kindergärtnerinnen erlassen wird

5 7 5 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 12 Inntal Autobahn im Abschnitt
Zams—Pians und der B 171 Tiroler Straße im Bereich der Anschlußstelle
Zams/Landeck-Ost

5 7 6 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 5 Badener Schnellstraße im Bereich
der Gemeinde Oberwaltersdorf

5 7 7 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 1 Wiener Straße im Bereich der
Gemeinde Erlauf

5 7 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 20 Mariazeller Straße im Bereich der
Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee

579. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 82 Seeberg Straße im Bereich der
Gemeinde St. Georgen am Längsee

5 7 4 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 18. Oktober 1978,
mit der die Verordnung, mit welcher der
Lehrplan der Bildungsanstalt für Kinder-

gärtnerinnen erlassen wird, geändert wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969,
234/1971 und 323/1975, insbesondere dessen §§ 6
und 96, wird verordnet:

ARTIKEL I

Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 22. Juni 1964, BGBl. Nr. 167,
mit welcher der Lehrplan der Bildungsanstalt für
Kindergärtnerinnen erlassen wird, in der Fassung
der Verordnungen BGBl. Nr. 179/1969, 444/1975
und 320/1978 wird wie folgt geändert:

In der Anlage (Lehrplan der Bildungsanstalt
für Kindergärtnerinnen)

1. ist im Abschnitt I (Stundentafel) nach dem
Freigegenstand „Kroatisch" folgender Freigegen-
stand einzufügen:
„Ungarisch 2 2 2 2"

2. hat im Abschnitt IV (Bildungs- und Lehr-
aufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände,
Lehrstoff, didaktische Grundsätze) im Pflicht-
gegenstand „Kindergartenpraxis" der Lehrstoff
für die 3. und die 4. Klasse zu lauten:

„3. K l a s s e (6 Wochenstunden):
Praktizieren in verschiedenen Typen von Kin-

dergärten; für Schülerinnen, die den Freigegen-

stand Slowenisch oder Kroatisch oder Ungarisch
besuchen, nach Möglichkeit auch in zweisprachig
geführten Kindergärten.

Besuch verschiedener Institutionen für Klein-
kinder.

Eine Praxiswoche im Kindergarten bei allmäh-
licher Steigerung der Selbständigkeit der Schüle-
rinnen in der Erziehungsarbeit. Schülerinnen, die
den Freigegenstand Slowenisch oder Kroatisch
oder Ungarisch besuchen, haben diese Praxis-
woche, sofern nach Organisation und Ausstattung
geeignete Kindergärten vorhanden sind, in einem
zweisprachig geführten Kindergarten zu absol-
vieren.

Hospitieren und Praktizieren im Hort.
Eine Praxiswoche im Hort.
Sicherung des Ertrages des Praktizierens durch

zweckentsprechende mündliche und schriftliche
Berichte.

4. K l a s s e (6 Wochenstunden):

Weitgehend selbständiges Praktizieren in Kin-
dergärten; Schülerinnen, die den Freigegenstand
Slowenisch oder Kroatisch oder Ungarisch be-
suchen, nach Möglichkeit auch in zweisprachig
geführten Kindergärten. Besuch von Säuglings-
und Kleinkinderkrippen sowie von Sonderkinder-
gärten und ähnlichen Einrichtungen;

Zwei Praxiswochen im Kindergarten mit dem
Ziel der selbständigen Arbeitsplanung für einen
größeren Zeitabschnitt und der Gewinnung mög-
lichster Sicherheit in der Führung einer Kinder-
gartengruppe. Schülerinnen, die den Freigegen-
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stand Slowenisch oder Kroatisch oder Ungarisch
besuchen, haben eine der beiden Praxiswochen,
sofern nach Organisation und Ausstattung ge-
eignete Kindergärten vorhanden sind, in einem
zweisprachig geführten Kindergarten zu absol-
vieren."

3. ist im Abschnitt IV (Bildungs- und Lehr-
aufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände,
Lehrstoff, didaktische Grundsätze) nach dem
Freigegenstand „Kroatisch" einzufügen:

„Ungarisch

Bildungs- und Lehraufgabe:

Sicherheit und Gewandtheit im Gebrauch der
ungarischen Sprache in Wort und Schrift; Fähig-
keit zur Darstellung von Erlebtem, Gehörtem,
Gelesenem sowie zu angemessener Ausdrucks-
weise im Dienste der Spracherziehung des Kindes.

Kenntnis der bedeutendsten Werke des unga-
rischen Schrifttums unter besonderer Berück-
sichtigung des auf das Burgenland bezogenen
ungarischen Schrifttums.

Empfänglichkeit für dichterische Werke als
Quelle der Lebensfreude und der Lebenshilfe und
als Helfer zur Formung des Weltbildes:

Kenntnis von Kriterien zur Beurteilung von
Kinderbüchern in ungarischer Sprache.

Lehrstoff:

1. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Sprachpflege:
Planmäßige Sprecherziehung — Aussprache-

schulung, Wortton, Satzmelodie. Festigung des
Wortschatzes durch Umformungen und Einsetz-
übungen. Dialoge (Rollenspiele) aus dem Alltag
der Familie und der Umwelt des Kindes. Übun-
gen im ausdrucksvollen Lesen.

Lektüre:
Proben aus der ungarischen Jugendliteratur.
Pflege des schriftlichen Ausdrucks.
Darstellen eigener Erlebnisse und Beobachtun-

gen; Nacherzählen und Inhaltsangabe; fabulie-
rende Ausgestaltung eines Erzählkernes oder eines
gegebenen Stoffes. Übungen zur Bereicherung,
Belebung und Schärfung des Ausdruckes.

Sprachlehre und Rechtschreiben:
Die Rechtschreibsicherheit im Bereich des akti-

ven Wortschatzes der Schülerinnen ist durch
Übungen zu festigen und durch kurze Diktate
zu erproben. Wichtige Rechtschreibregeln sind
zu erarbeiten. Erkennen von Sprachformen.
Pflege des schriftlichen Ausdrucks.

Schriftliche Arbeiten:
Hausübungen nach Bedarf. Vier Schularbeiten

im Schuljahr.

2. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Sprachpflege:
Alltagsgespräche aus den Sachgebieten: Tages-

ablauf, Haus und Garten, auf der Straße, Ein-
kaufen, Auskunftserteilung, Wegbeschreibung.

Lektüre:
Einige Proben aus der auf das Burgenland be-

zogenen ungarischen Literatur.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:
Schriftliche Übungen; Darstellen einiger Erleb-

nisse und Beobachtungen; Nacherzählen und
Inhaltsangabe. Übungen zur Bereicherung, Bele-
bung und Schärfung des Ausdrucks.

Sprachlehre und Rechtschreiben:
Die Wortarten und ihr richtiger Gebrauch;

Bereicherung des Wortschatzes; Rechtschreib-
übungen.

Schriftliche Arbeiten:
Hausübungen nach Bedarf. Vier Schularbeiten

im Schuljahr.

3. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Sprachpflege:
Freie Wechselrede über berufsbezogene Themen

und Fragen aus dem Interessenkreis der Schüle-
rinnen.

Pflege des Laienspiels in verschiedenen Formen.
Anlegen einer Sammlung in ungarischer Sprache
von Lied-, Spruch-, Erzähl- und Spielgut für das
Kleinkind. Singen von kindertümlichen Liedern.
Übungen im Hören vorbildlich gesprochener
Texte. Sprechen längerer Texte.

Lektüre:
Ausgewählte Werke aus dem Schrifttum der

Burgenland-Ungarn.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:
Darstellen von Erlebnissen, Beobachtungen

und Gelesenem in persönlicher Ausdrucksweise
und einwandfreier sprachlicher Gestaltung. Ver-
suche, die eigene Meinung über lebensnahe Pro-
bleme in gut gegliederter Form darzulegen.

Sprachlehre und Rechtschreiben:
Das Wichtigste über die Satzlehne zur Bereiche-

rung des Stils mit Berücksichtigung der Zeichen-
setzung.

Schriftliche Arbeiten:
Hausübungen nach Bedarf. Vier Schularbeiten

im Schuljahr.

4. K l a s s e (2 Wochenstunden):

Sprachpflege:
Alltagsgespräche mit erhöhten Anforderungen,

Diskussion und Diskussionsleitung über berufs-
bezogene Themen.
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Lektüre:
Ausgewählte Proben der Dichtung des 20. Jahr-

hunderts.

Pflege des schriftlichen Ausdrucks:
Einfache Abhandlungen aus verschiedenen Sach-

gebieten.

Sprachlehre und Rechtschreiben:
Einblick in das Leben, den Symbolgehalt und

Gefühlswert der ungarischen Sprache. Bedeutung
von Personen- und Ortsnamen; Volksetymologie.

Schriftliche Arbeiten:
Hausübungen nach Bedarf. Vier Schularbeiten

im Schuljahr.

Didaktische Grundsätze:

Bei der Lektüre ist vor allem darauf zu achten,
daß die Schülerinnen fähig werden, den Wert
dichterischer Werke zu erkennen und daraus An-
regungen für die Gestaltung des persönlichen
und beruflichen Lebens zu gewinnen.

Die Sprecherziehung soll durch Verwendung
von Sprechplatten, falls möglich auch durch Ton-
bandaufnahmen (Kontrolle der eigenen Sprech-
weise), intensiviert werden."

ARTIKEL II

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1979
in Kraft.

Sinowatz

5 7 5 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 14. November
1978 betreffend die Bestimmung des Stra-
ßenverlaufes der A 12 Inntal Autobahn im
Abschnitt Zams—Pians und der B 171 Tiro-
ler Straße im Bereich der Anschlußstelle

Zams/Landeck-Ost

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/1978
wird verordnet:

1. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
A 12 Inntal Autobahn wind im Bereich der Ge-
meinden Zams, Landeck, Stanz bei Landeck,
Grins und Pians wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Bau-km 69,50 im Anschluß an den mit Ver-
ordnung vom 14. August 1978, BGBl. Nr. 460,
im Verlauf bestimmten Abschnitt, führt zunächst
in offener Bauweise über die Anschlußstelle Zams/
Landeck-Ost an der nördlichen Talseite bis zum
Innknie bei Zams, sodann in einem Tunnel bis
westlich des Köterbaches, überbrückt dann die
B 171 Tiroler Straße bei deren km 519,32 (alt)

und die Sanna im Bereich der Anschlußstelle
Landeck-West, verläuft in der Folge an der süd-
lichen Talflanke unterhalb der Trasse der Bahn-
linie der ÖBB Innsbruck—Bludenz, wechselt nach
neuerlicher Überbrückung der Sanna und der
B 171 Tiroler Straße bei deren km 520,10 (alt)
wiederum auf die nördliche Talseite, überquert
den Lattenbachtobel und endet nach Untertun-
nelung der Fraktionen Baumgarten und Qua-
dratsch der Gemeinde Pians bei Bau-km 79,25.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 171 Tiroler Straße wird im Bereich der Ge-
meinde Zams wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 510,80 (alt) und endet nach Einbindung
der Zu- und Abfahrtsstraßen der unter Punkt 1
angeführten Anschlußstelle Zams/Landeck-Ost
der A 12 Inntal Autobahn bei km 512,46 (alt).

Im einzelnen ist der Verlauf der beiden Stra-
ßentrassen einschließlich der Anschlußstelle Zams/
Landeck-Ost und Landeck-West mit ihren Zu-
und Abfahrtsstraßen aus den beim Bundesmini-
sterium für Bauten und Technik, beim Amt der
Tiroler Landesregierung sowie bei den Gemein-
den Zams, Landeck, Stanz bei Landeck, Grins
und Pians aufliegenden Planunterlagen (Plan
Nr. A 78-1 150/3 im Katastermaßstab 1 :2 880)
zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

5 7 6 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 14. November
1978 betreffend die Bestimmung des Stra-
ßenverlaufes der S 5 Badener Schnellstraße
im Bereich der Gemeinde Oberwaltersdorf

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der S 5
Badeiner Schnellstraße, welche bis zur Umlegung
auf eine die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 lit. b
Bundesstraßengesetz 1971 erfüllende Trasse ge-
mäß § 33 Abs. 5 Bundesstraßengesetz 1971 als
Bundesstraße B gilt, wird im Bereich der Ge-
meinde Oberwaltersdorf wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 24,460, verläuft in gestreckter Linien-
führung südlich der bestehenden Straße und
bindet bei km 24,775 wieder in die bestehende
Trasse ein.
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Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Niederösterreichischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Oberwalters-
dorf aufliegenden Planunterlage (Planzeichen
B 305/36-75; Maßstab 1 : 2000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

5 7 7 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 13. November 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 1 Wiener Straße im Bereich der

Gemeinde Erlauf

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 1
Wiener Straße wird im Bereich der Gemeinde
Erlauf wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 105,400, korrigiert durch südliches Ab-
rücken die bestehende Trasse und endet bei
km 105,700.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Niederösterreichischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Erlauf auf-
liegenden Planunterlage (Planzeichen B 1/60-76;
Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

5 7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 16. November 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 20 Mariazeller Straße im Bereich

der Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 20
Mariazeller Straße wird im Bereich der Gemeinde
Mitterbach am Erlaufsee wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 68,530, verläuft in gestreckter Linien-
führung, den bestehenden Straßenverlauf durch
Ausschaltung der vorhandenen Bögen korrigie-
rend, unter teilweiser Mitbenützung der beste-
henden Straße und endet bei km 70,610.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Niederösterreichischen Lan-
desregierung sowie bei der Gemeinde Mitterbach
am Erlaufsee aufliegenden Planunterlage (Plan-
zeichen B 20/4-69; Maßstab 1 : 2880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

5 7 9 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 14. November
1978 betreffend die Bestimmung des Stra-
ßenverlaufes der B 82 Seeberg Straße im
Bereich der Gemeinde St. Georgen am Läng-

see

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 239/1975 und 294/1978
wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 82
Seeberg Straße wird im Bereich der Gemeinde
St. Georgen am Längsee wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Plan-km 4,20, verläuft sodann unter Aus-
schaltung mehrerer Kurven, in gestreckter Linien-
führung und bindet bei Plan-km 5,30 wieder
in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Kärntner Landesregie-
rung sowie bei der Gemeinde St. Georgen am
Längsee aufliegenden Planunterlagen (Kataster-
maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser


